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Ausgedruckt am 8. 1. 1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXX 1986, mit 
dem das Bundesfmanzgesetz 1986 neuerlich 
geändert wird (2. Bundesfmanzgesetznovelle 

1986) 

Der Nittionalrat hat beschlossen: 

Das Bundesfinanzgesetz 1986, BGBl. Nr. 1, in 
der Fassung der BundesgesetzeBGBl. Nr. 183/ 
1986, 208/1986, 372/1986, 396/1986 und 
543/1986 wird wie folgt geändert: 

Artikel I 

1. Im Art. V Abs. 2 ist in der Z 5 der Punkt durch 
einen Strichpunkt zu ersetzen. 

2. Dem Art. V Abs. 2 Z 5 ist folgende Z 6 anzu­
fügen: 

,,6. den Ausgabenansatz 1/54729 bis zu einem 
Betrag von 1 100 Millionen Schilling für den 
Fall der Inanspruchnahme gemäß § 7 Abs. 2 

.letzter Satz, BGBl. Nr. 215/1981 in der Fas­
sung BGBl. Nr. 56011986, gegen Bedeckung 
in Minderausgaben und Mehreinnahmen." 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt nach Ablauf des Tages 
in Kraft, an dem es vom Nationalrat beschlossen 
worden ist. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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2 1 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Gemäß Art. 6 Punkt VIII des Verwaltungsentla­
stungsgesetzes 1925, BGBI. Nr. 277 (in der Folge 
abgekürzt: "VEG"), und § 14 Abs. 1 der Bundes­
haushaltsverordnung 1926, BGBI. Nr. 118 (in der 
Folge abgekürzt: "BHVce), ist das Bundesfinanzge­
setz (in der Folge: "BFG") die Grundlage für die 
Führung des Bundeshaushaltes. Gemäß Art. 6 
Punkt IX VEG und § 15 Abs. 1 BHV bezieht sich 
die gesetzliche Grundlage durch das BFG auf jeden 
im Bundesvoranschlag (in der Folge abgekürzt: 
"BV Ace) unter einem eigenen Ansatz ausgewiese­
nen Betrag. Der BVA ist eine Anlage zum jeweili­
gen BFG und bildet einen normativen Bestandteil 
des BFG. Soweit während eines Finanzjahres sich 
die Notwendigkeit für zusätzliche Ausgaben ergibt, 
ist eine dementsprechende Veranlassung im Wege 
einer Bundesfinanzgesetznovelle notwendig. Im 
übrigen wird auf Erläuterungen zu den einzelnen 
Bestimmungen hingewiesen. 

Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallen 
unter den Begriff "Bewilligung des Bundesvoran­
schlages" gemäß Art. 42 Abs. 5 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes. Somit hat die Mitwirkung des Bun-

desrates im Gesetzgebungsverfahren zu unterblei­
ben. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

Nach dem Scheitern von Umschuldungsverhand­
lungen mit verschiedenen Schuldnerländern, die 
nicht voraussehbar waren, soll der Bundesminister 
für Finanzen durch die gegenständliche Gesetzes- . 
bestimmung in die Lage versetzt werden, die ent­
sprechenden Maßnahmen gemäß Ausfuhrförde­
rungsgesetz setzen zu können. 

Zu Art. Il: 

Im Hinblick auf die Jährlichkeit des Bundesfi­
nanzgesetzes soll durch diese Bestimmung sicher­
gestellt werden, daß die vorliegende 2. Bundesfi­
nanzgesetznovelle 1986 noch im Jahre 1986 in 
Kraft tritt. 

Zu Art. III: 

Dieser Artikel enthält die Vollziehungsklausel. 
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